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G enerell muss differenziert werden: 
Hat der Fahrer den Schaden auf 
einer rein dienstlichen oder einer 

privat veranlassten Fahrt verursacht?
Kommt es während einer Dienstfahrt 

zum Unfall mit dem Firmenfahrzeug, so 
beurteilt sich die Haftung des Mitarbeiters 
nach den Grundsätzen des „innerbetrieb­
lichen Schadensausgleichs“ (Bundesarbeits­
gericht, kurz BAG, Urteil vom 05.02.2004, 
Az.: 8 AZR 91/03). Danach wird eine ab­
gestufte Haftung des Arbeitnehmers be­
gründet, die wesentlich vom Grad seines 
Verschuldens abhängig ist: Handelte die­
ser „vorsätzlich“, hat er für den vollen 
Schaden einzustehen. Führte „leichte 
Fahrlässigkeit“ zum Unfall, so muss er 

nicht für die Schäden am Fahrzeug haften. 
Der Arbeitgeber hat dann den vollen 
Schaden zu tragen. Kann dem Arbeitneh­
mer hingegen „grobe Fahrlässigkeit“ zur 
Last gelegt werden, haftet dieser grund­
sätzlich voll. Eine Ausnahme besteht nur, 
wenn zwischen Arbeitsverdienst und 
Schadenshöhe ein krasses Missverhältnis 
besteht und die volle Haftung des Arbeit­
nehmers seine Existenz bedrohen würde. 
In diesem Fall nimmt das BAG lediglich 
eine anteilige Haftung des Arbeitnehmers 
an (BAG, Urteil vom 12.10.1989, Az.: 8 
AZR 276/88).

Ist hingegen „mittlere (normale) Fahr­
lässigkeit“ des Mitarbeiters Ursache für 
den eingetretenen Schaden, so ist dieser 

grundsätzlich zwischen dem Arbeitneh­
mer und dem Arbeitgeber zu teilen. In 
welchem Umfang eine Teilung erfolgt, 
richtet sich nach Billigkeits- und Zumut­
barkeitserwägungen. Mit einzubeziehen 
ist, ob der Arbeitgeber für das Dienstauto 
eine Vollkaskoversicherung abgeschlos­
sen hat. Zwar ist er dem Arbeitnehmer 
gegenüber nicht verpflichtet, eine solche 
abzuschließen. Aber nach der Rechtspre­
chung des BAG muss sich der Arbeitgeber 
aufgrund seiner Fürsorgepflicht so stellen 
lassen, als ob er eine Vollkaskoversiche­
rung abgeschlossen hätte, wenn ein Ab­
schluss für ihn „zumutbar“ war. 

Folge dessen ist, dass der Arbeitneh­
mer für Schäden nur bis zur Höhe der üb­
lichen Selbstbeteiligung haftet, selbst 
wenn eine Versicherung nicht abgeschlos­
sen wurde (BAG, Urteil vom 24.11.1987, 
Az.: 8 AZR 66/82). In der Rechtsprechung 
wird ein Betrag von 500 bis 1.000 Euro als 
fiktiver Selbstbeteiligungsbetrag ange­
nommen (LAG Köln,  Urtei l  vom 
22.12.2004, Az.: 7 Sa 859/04).

Zulasten des Arbeitnehmers kann 
nicht von den Grundsätzen des innerbe­
trieblichen Schadensausgleichs abgewi­
chen werden. Dahingehende vertragliche 
Vereinbarungen sind grundsätzlich un­
wirksam (BAG, Urteil vom 05.02.2004, 
Az.: 8 AZR 91/02). 

Unfälle auf Privatfahrten
Werden Dienstfahrzeuge den Arbeit­
nehmern für die private Nutzung überlas­
sen, wird die Haftungsfrage von den Ge­
richten unterschiedlich beantwortet. 
Vielfach wird die Auffassung vertreten, 
dass der Arbeitnehmer für Schäden, die 
während einer Privatfahrt entstanden 
sind, voll haften muss (LAG Köln, Urteil 
vom 22.12.2004, Az.: 7 Sa 859/04). 

Unterschiedlich sah es jedoch das 
Hessische Landesarbeitsgericht. In sei­
nem Urteil vom 24.05.2006 (Az.: 8 Sa 
1729/05) entschied es, dass der Arbeitge­
ber die volle Haftung trägt, wenn die pri­
vate Nutzung erlaubt war und der damit 
verbundene geldwerte Vorteil ordnungs­
gemäß versteuert wurde. Darin sah das 

Regress gegen Fahrer
In Zeiten des Kostendrucks in den Fuhrparks stellt sich zunehmend die Frage, wer im „Fall der Fälle“  
für die Schäden aufkommen muss, die ein Mitarbeiter selbst verschuldet hat, und welche Möglichkeiten 
bestehen, den Arbeitnehmer in die Haftungspflicht zu nehmen. 
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Gericht eine stillschweigende Vereinba­
rung, dass der Arbeitgeber die Reparatur­
kosten auch für private Unfälle überneh­
men wolle. 

Vertragliche Vereinbarungen
Grundsätzlich sollten mit dem Arbeitneh­
mer vertragliche Vereinbarungen über die 
Nutzung des Dienstfahrzeugs getroffen 
werden. Dies kann in einem Dienstwa­
genüberlassungsvertrag geschehen. 

In einem solchen Vertrag sollte festge­
halten werden, in welchem Umfang der 
Arbeitnehmer zur Nutzung des Dienstwa­
gens berechtigt ist. Also ob eine nur 
dienstliche Nutzung erlaubt ist oder aber 
auch die Nutzung zu privaten Zwecken. 

In beiden Varianten sollte die Haftung 
für erlittene Schäden während der Dienst­
fahrt nach den Grundsätzen des innerbe­
trieblichen Schadensausgleichs mit aufge­
nommen werden. Da es sich dabei um 
gesetzliche Regelungen handelt, bedarf es 
eigentlich keiner Erwähnung. Dennoch 
ist sie ratsam, da der Arbeitnehmer damit 
auf seine Haftung hingewiesen wird. 
Wichtig ist, dass der Arbeitgeber nicht zu­
lasten des Arbeitnehmers von diesen 
Grundsätzen abweichen darf, weder durch 
vertragliche noch durch kollektivrecht­
liche Vereinbarungen. 

Wird eine private Nutzung des Fahr­
zeugs erlaubt, sollte zudem geregelt wer­
den, ob auch Dritte wie Familienmit­
glieder das Fahrzeug nutzen dürfen. Es ist 
grundsätzlich möglich, Dritte von der 
Nutzung des Fahrzeugs auszuschließen. 
Es bedarf dazu aber einer konkreten Re­
gelung. In diesem Zusammenhang kann 
auch geregelt werden, dass der Arbeitneh­
mer für alle Schäden haften muss, die da­
rauf beruhen, dass er das Fahrzeug unbe­
rechtigterweise Dritten überlassen hat. 

Praxis-Tipp: Haftung klar regeln
Aufgrund der unklaren Rechtslage ist es 
empfehlenswert, eine Vereinbarung mit 
dem Mitarbeiter zu treffen, dass dieser für 
Schäden am Dienstwagen, die bei privater 
Nutzung entstehen, selbst haftet. 

Damit wird jedenfalls klar festgestellt, 
dass der Arbeitgeber nicht für derartige 
Schäden aufkommen will. Doch auch hier 
kann die Haftung des Arbeitnehmers auf 
den Selbstbeteiligungsbetrag begrenzt 
werden, gleichgültig, ob eine Kaskoversi­
cherung für den Dienstwagen besteht 
oder nicht, wenn es dem Arbeitgeber „zu­
mutbar“ war, eine solche abzuschließen.

Da nicht voraussehbar ist, dass sich 
die Rechtsprechung bezüglich der Haf­
tung in Höhe der Selbstbeteiligung än­
dern wird, ist es ebenfalls ratsam, die Haf­
tung des Arbeitnehmers auf die Höhe der 

Selbstbeteiligung zu beschränken, wenn 
eine Kaskoversicherung vom Arbeitgeber 
abgeschlossen worden ist. Die Kosten der 
Kaskoversicherung können als Betriebs­
ausgaben abgesetzt werden. Zudem ver­
ringert der Arbeitgeber damit das Risiko, 
für einen Teil des Schadens selbst aufkom­
men zu müssen.

Wie auch immer die Nutzung des 
Dienstwagens gestaltet wird: Es sollten 
immer klare Vereinbarungen getroffen 
werden, damit beide Seiten sich ihrer 
Rechte und Pflichten bewusst sind. 
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Sie rechnen können

Dem Fiskus ein Schnippchen schlagen: Autogas fahren.

Wie finden Sie eigentlich die Mineralölsteuer? –  
Genau, wir auch. Deshalb tun wir was dagegen.  
Mit Autogas der Marke Westfalengas. Das ist steuer- 
begünstigt und kostet deshalb pro Liter bis zu  
50 Prozent weniger als Super. Rechnen Sie das mal  
für Ihren Fuhrpark hoch. Ziehen Sie jetzt die Investi- 
tionen für die Fahrzeug-Umrüstung und eine eigene  
kleine Autogas-Tankstelle ab. Da fahren Sie unterm  
Strich ganz deutlich ins Plus.

Lust, demnächst ein Steuersparmodell zu fahren? —  
Rufen Sie an, schreiben, faxen oder mailen Sie.
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